
REPUBlH( ÖSTE,RREICH 

DER BUNDESMINISTER FOR INNERES 

Zlo: 60370/6-11/6/79 

Schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
Dr" KORLIilAD~R und Genossen 9 betreffend 
unbefriedigende Beantwortun a einer 
schriftlichen Anfrage (2286/J 9 XIVoGP)o 

2:290> lAB 

'1'970 -03-' 2 1 I, • .,J . 

zu 2lfS2/J 

Zu Zl" 2452/J-:-NR/1979 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

Zu der von den Abgeordneten Dr" KOHLIfAIER und 
Genossen am 126 Mijrz 1979 an mich gerichteten Anfrage 
Nr" 2452/J 9 betreffend unbefriedigende Beantwortung einer 
schriftlichen Anfrage (2286/J~ XIV" GP)p beehre ich mich 
mitzuteileng 

Zur Fraße 121 Bei denWagen 9 in denen sich der ausländische 
Gast? der Vizepräsident der Republik Irak 
Taha Mohieddin M.AARUF und seine Begleiter 
befanden 9 hat es sich zwar nicht um Einsatz­
fahrzeuge gehandelts) doch war dies für die 
Anwendung des § 26 der Straßenverkehrsordnung 
ohne BelangS) da - was die Anfragesteller 
offenbar übersehen haben - die Ausnahmen des 
§ 26 der stVO seit Inkrafttreten der 30 StVO­
Novelle, BGEl" Nr" 209/19699 am 10 Oktober 1969, 
auch zur Abwicklung eines protokollarisch fest­
gelegten Programms für Staatsbesuche und seit 
Inkrafttreten der 60 StVO-Novelle,BGBl.Nr.4l2/l976, 
am 10 Jänner 1977 9 zur Erfüllung völkerrechtlicher 
Verpflichtungen gelten. Die völkerrechtliche 
Schutzve'rpflichtung ergibt sich aus den Bestimmun­
gen des Übereinkommens über die Verhütung, 
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Verfolgung und Bestrafung von Straftaten 
gegen völkerrechtlich geschützte Personen 
einschließlich Diplornaten 9 BGB1.Nr e 488/1977. 

Zur Frage 2Ll Unter Bedachtnahme auf den protokollarisch 
festgelegten Zeitablauf und auf die Verkehrs­
lage konnte der Zielort nur durch Befahren 
der Einbahnstraße in der Gegenrichtung noch 
rechtzeitig erreicht werden. 

Zur Frage 3)~ Die von den Straßenaufsichtsorganen an die 
im Gegenverkehr fahrenden Lenker gegebene 
Anordnung 9 den rechten Fahrstreifen zu be­
nütz~np war zur Vermeidung eines Fronta~­
zusammenstoßes? somit zur Sicherheit des 
Verkehrs g erforderlicho Die Befolgung der 
Anordnung war ohne Gefährdung von Personen, 
und ohne Beschädig~ng von Sachen möglich. 
Die Anordnung ist daher durch § 97 Abs. 4 
der straßenverkehrsordnung gedeckt. 
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